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DALE-UV-Verfahren: Umstellung des DALE-UV-Verfahrens auf KIM zum 01.09.2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Rundschreiben D 04/2022 und D 10/2022 hatten wir bereits über die notwendige Um- 
stellung des Übertragungsweges für DALE-UV von VCS und KV-Connect auf die Kommuni-
kation im Medizinwesen (KIM) ab dem 01.09.2022 informiert. 
 
Zum 01.01.2023 wird das KV-Connect-Verfahren endgültig abgeschaltet. Eine Berichtsüber-
mittlung auf Basis der bisherigen DALE-UV Version 19.04.01 ist dann nicht mehr möglich. 
 
Da nur noch wenig Zeit für den Umstieg verbleibt, weisen wir nochmals auf die Dringlichkeit 
der Angelegenheit hin. Dazu ist Folgendes zu beachten: 
 
Gelingt die Umstellung Ihrer Softwareanwendung auf DALE-UV 22.2.01 und damit auf den 
Übertragungsweg KIM bis dahin nicht, besteht für Sie ab dem 01.01.2023 nur noch die Mög-
lichkeit die Berichte in Papierform auf dem Postweg an die Unfallversicherungsträger zu 
übermitteln. Andere Möglichkeiten bestehen dann nicht mehr.  
 
Wir empfehlen Ihnen, sofern noch nicht erfolgt, den Zeitplan für eine fristgerechte Umstellung 
auf den Übertragungsweg KIM mit Ihrem Softwarehersteller verbindlich zu vereinbaren. Voraus-
setzung für die Umstellung ist, dass Ihr Softwarehersteller das Audit für die neue DALE-UV Ver-
sion erfolgreich absolviert hat. Eine Übersicht der Softwarehersteller, die sich bereits erfolgreich 
für DALE-UV 22.2.01 auditiert haben, finden Sie hier. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Thorsten Schmitt 
Geschäftsstellenleiter 
 

Rundschreiben D 17/2022 

https://www.dguv.de/dale-uv/info-fuer-d-aerzte/das-benoetigen-sie/index.jsp

